
 

Seite 1 von 2 

 
 
 
Delegierte 
für das Umlaufverfahren zur Mitgliederversammlung 2021 
(Geschäftsstellen der Mitgliedsorganisationen des Landessportbundes NRW e. V. z. K.) 
 

Duisburg, 08.02.2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie sind uns von Ihrem Verband bzw. Stadt- oder Kreissportbund als Delegierte*r für die Teilnahme 
am schriftlichen Umlaufverfahren für Beschlüsse zur Mitgliederversammlung 2021 des Landessport-
bundes NRW benannt worden. Für Ihre Bereitschaft zur Teilnahme an den notwendigen Abstimmun-
gen danken wir Ihnen herzlich! 
 
 
Gesetzliche Grundlage 
Angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie findet in 2021 keine Präsenz-Mitgliederversammlung 
des Landessportbundes NRW statt. Auf Basis von Artikel 2 § 5 Abs. 3 des Covid-
Abmilderungsgesetzes vom 27.03.2020 werden stattdessen 
• alle notwendigen Beschlüsse im Rahmen eines schriftlichen Umlaufverfahrens durchgeführt und 
• Berichte und Ergebnisse des Umlaufverfahrens in einer digitalen Mitgliederversammlung am 

27.03.2021 vorgestellt. 
 
 
Tagesordnung der digitalen Mitgliederversammlung am 27.03.2021 
Die Tagesordnung für die Mitgliederversammlung am 27.03.2021 finden Sie unter: http://mv.lsb.nrw . 
Alle Tagesordnungspunkte, zu denen Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren zu fassen sind, 
sind gekennzeichnet. Bis zur Antragsfrist ist ein Antrag des Handballverbandes Westfalen eingegan-
gen, der unter TOP 9.1 behandelt wird. Die Zugangsdaten zur Mitgliederversammlung werden Anfang 
März versandt. 
 
 
Schriftliches Umlaufverfahren 
Zu allen Tagesordnungspunkten, zu denen Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst wer-
den sollen, können Sie hier http://mv.lsb.nrw die Vorlagen und Beschlussvorschläge einsehen 
und/oder herunterladen. 
 
Für die schriftliche Abgabe Ihrer Stimme erhalten Sie in den nächsten Tagen per Post einen entspre-
chenden Stimmzettel mit einem frankierten Rückumschlag. Frist für die Stimmabgabe ist der 
11.03.2021, eingehend beim Landessportbund NRW. 
 
Die Auszählung der Stimmen erfolgt am 15.03.2021 durch Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle unter 
Aufsicht des von der Mitgliederversammlung gewählten Revisors Karl-Heinz Dinter. 
 
 
Digitale „Sprechstunden“ zu den Vorlagen und Beschlussvorschlägen 
Um Ihnen die Gelegenheit für Nachfragen zu den Unterlagen zu geben, stehen Ihnen Präsidium und 
Vorstand des Landessportbundes NRW in zwei digitalen Sprechstunden am 
 
• 22.02.2021 von 16 bis 18 Uhr und am 
• 23.02.2021 von 15 bis 17 Uhr 
 
zur Verfügung. Hierzu erhalten Sie am 12.02.2021 eine gesonderte Einladung mit weiteren Informati-
onen. Unabhängig davon können Sie Fragen zum Verfahren und zu Inhalten jederzeit auch per Mail 
an Mitgliederversammlung@lsb.nrw richten. 
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Die anstehenden Beschlüsse sind für die weitere Arbeit des Landessportbundes NRW von großer 
Bedeutung (z. B. Wirtschaftsplan 2021 und Satzungsänderungen). Für eine Gültigkeit der Be-
schlüsse benötigen wir eine Beteiligung von wenigstens der Hälfte aller Delegierten. Wir bitten 
Sie daher dringlich, Ihre Stimme wahrzunehmen und danken Ihnen nochmals für Ihr Engage-
ment für den Landessportbund NRW! 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
gez. gez. 
Stefan Klett Dr. Christoph Niessen 
Präsident Vorstandsvorsitzender 


